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Gentechnik im Saatgut?

EU-Harmonisierung der Kontrollen auf GVO-Verunreinigungen
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Die Gentechnikfreiheit von Saatgut beschäftigt die EU schon länger: hier eine Demonstration in Brüssel im
April 2011. Foto: © cp

Die EU-Regeln zum Schutz gentechnikfreier Saatgutarbeit stehen unter Druck. Mit angeblich „technischen“
Argumenten wird versucht, Verschmutzungsgrenzwerte einzuführen. Eine neu eingerichtete Arbeitsgruppe
könnte die Weichen dafür stellen.

Die europäische Saatgutindustrie möchte erreichen, dass Saatgut, das bis zu einem bestimmten Grad mit in
der EU zum Anbau zugelassenen gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verunreinigt ist, nicht mehr
wie bisher als ‚gentechnisch verändert‘ gekennzeichnet werden muss. Dazu fordert sie die Einführung von
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Schwellenwerten. Darüber hinaus tritt sie für ein Ende der Nulltoleranz ein: Saatgut, das bis zu einem
gewissen Grenzwert mit in der EU nicht zugelassenen GVO verunreinigt wäre, würde dann nicht mehr vom
Markt genommen.

Die Folgen wären fatal. Denn auch Verunreinigungen, die von der Saatgutindustrie als geringfügige
„Spuren“ bezeichnet werden1, haben auf dem Acker erhebliche Folgen: Wäre zum Beispiel eine Partie
Rapssaatgut von zehn Tonnen zu 0,1 Prozent verunreinigt, könnte auf ungefähr 3.000 Hektar kontaminiertes
Saatgut ausgesät werden. Auf jedem Hektar könnten dann durchschnittlich 500 Gentechnik-Pflanzen
wachsen. Da Raps zirka fünfzig bis hundert Milliarden Pollen pro Hektar erzeugen kann, könnten ungefähr
fünfzig bis hundert Millionen Gentechnik-Pollen auf jedem verunreinigten Hektar erzeugt werden.2 Würde
eine solche Grundverschmutzung akzeptiert, könnte eine gentechnikfreie Erzeugung unserer Lebensmittel
nicht aufrechterhalten werden. Zur Nullkommanull-Toleranz gibt es beim Saatgut keine Alternative.

Angeblich „technische“ Debatte

Für die Aufweichung der Schutzregeln führen Gentechnikbefürworter*innen an, dass die Ergebnisse von
Laboruntersuchungen von Saatgutproben auf GVO bei Verunreinigungen im unteren Bereich nicht
verlässlich seien.3 Daher sollten im Zuge einer Harmonisierung der Probenahme- und Analyseverfahren von
Saatgut der EU-Mitgliedstaaten eine „technische Null“ und technische Schwellenwerte definiert werden, die
dann – „technisch“ begründet – nicht mehr bei 0 liegen würden, sondern höher. Die Strategie, mit scheinbar
technischen Argumenten die Nulltoleranz zu beenden, ist bereits erprobt: Im Bereich der Futtermittel wurde
im Zuge einer Harmonisierung der amtlichen Verfahren zur Probenahme und Analyse bereits im Jahr 2011
die Nulltoleranz mit der Einführung einer technischen Null von 0,1 Prozent aufgehoben.4
Staaten mit starker Saatgut-Lobby wie Frankreich und die Niederlande hatten sich in EU-Ausschüssen seit
Jahren dafür ausgesprochen, die bisher informell verlaufenden Bemühungen um eine Harmonisierung zu
intensivieren. Im Herbst 2018 stimmte die EU-Kommission zu, eine formale Arbeitsgruppe einzurichten. Seit
Januar 2019 kommen darin Vertreter*innen der EU-Staaten unter Vorsitz der Kommission zusammen. Was
dort wann, von wem und wie diskutiert wird, ist für die Öffentlichkeit intransparent.5
Vorweg: Eine Harmonisierung ist nicht per se schlecht. Sie könnte auch zu einer effektiveren Umsetzung von
Nulltoleranz und GVO-Kennzeichnungspflicht beitragen. Die Arbeitsgruppe diskutiert zum Beispiel
regelmäßigere Leistungstests für amtliche Labore; oder einen möglichst frühen Zeitpunkt der Beprobung von
Saatgut.6 Pannen wie im Spätsommer 2018 sollen sich nicht wiederholen: Damals wurde in Deutschland auf
circa 2.150 Hektar aus Frankreich importiertes, mit GVO verunreinigtes Rapssaatgut ausgesät, da Monitoring
-Ergebnisse der französischen Behörden erst lange nach Aussaat vorlagen.

Weichenstellung für ein Ende der Nulltoleranz?

Andere Punkte deuten jedoch darauf hin, dass die Arbeitsgruppe auch „technische Schwellenwerte“ oder eine
„technische Null“ vorbereiten könnte – entgegen der Beteuerungen der EU-Kommission.7 Auffällig ist, dass
im Kontext der Arbeitsgruppe Begriffe wie „gemeinsame Schwellenwerte“ fallen. Ein EU-Staat schlägt sogar
vor, zu prüfen, ob Elemente der Verordnung zur Einführung einer „technischen Null“, mit der 2011 die
Nulltoleranz für Futtermittel aufgehoben wurde, für den Bereich Saatgut übernommen werden könnten.8
Auch geht es in der Arbeitsgruppe um einen von der Forschungsstelle der EU-Kommission 2015
veröffentlichten Bericht des Netzwerks der Europäischen Gentechnik-Labore.9 Darin wird begrifflich
irreführend von einer „Nachweisgrenze“ des Prüfplans gesprochen, die zum Beispiel bei 3.000-Korn-Proben
bei 0,1 Prozent Verunreinigung in einer Gesamt-Saatgutpartie liegen solle. Dies ist im Interesse derer, die
einen Schwellen- oder Grenzwert von 0,1 Prozent einführen möchten. Denn der Begriff Grenze suggeriert,
dass eine Verunreinigung einer Saatgutpartie, die unter dieser liegt, mit einer 3.000-Korn-Probe nicht
nachweisbar wäre. Das stimmt jedoch nicht: Ist eine Partie zum Beispiel zu 0,05 Prozent verunreinigt, kann
dies aus statistischer Sicht dann immer noch mit circa 78 Prozent Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden.
10 Die Wahrscheinlichkeiten des Nachweises lassen sich zudem erhöhen, indem mehr Körner untersucht
werden. Im Bericht wird dies aber gerade nicht nahe gelegt: Verunreinigungen unter 0,1 Prozent mit hoher



Wahrscheinlichkeit nachzuweisen, sei sehr kostspielig. Die Arbeitsgruppe solle prüfen, ob der darin
dargelegte Ansatz ein Ziel für eine weitere Annäherung der Saatgutüberwachung sein könne, so eine Option
in einem Arbeitsdokument.11
Wird der Begriff Nachweisgrenze irreführend gebraucht, gerät zudem schnell in Vergessenheit: Bei
Kulturarten wie Mais, Raps und Soja sind bei der klassischen Gentechnik tatsächliche Nachweisgrenzen, bis
zu denen das Vorhandensein von GVO in einer Saatgutprobe im Labor nachgewiesen werden kann, von
deutlich unter 0,1 Prozent machbar. Mit Sorgfalt und einem angemessenen Prüfplan kann hier jedes einzelne,
möglicherweise in einer Probe enthaltene GVO-Korn nachgewiesen werden. Lautet das Testergebnis dann
Gentechnik-„Fund“, so ist dies eine belastbare Aussage, dass die Gesamtpartie verunreinigt ist.12 Die
Anwendung von Verschmutzungsgrenzwerten ist mit technischen Grenzen nicht zu rechtfertigen – sie
entspringt wirtschaftlichen Interessen.
Welche politischen Ergebnisse sind im Kontext starker wirtschaftlicher Interessen von der Arbeitsgruppe zu
erwarten? Auch wenn diese laut ihres Mandats ausdrücklich keine formale Harmonisierung im Sinne einer
Gesetzesinitiative vorbereiten soll, sondern nur eine Annäherung der praktischen Kontrollverfahren. Der
angestrebte „technische Konsens“ 13 könnte dennoch Weichen stellen für eine „technisch“ begründete
Aufweichung von Nulltoleranz und Kennzeichnungspflicht, auch zu einem späteren Zeitpunkt. Die
Saatgutindustrie macht jedenfalls weiter Druck.
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